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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Kollisionsschutz für einen optischen oder opto-elektro-
nischen Sensor (4, 5, 6), insbesondere für einen auf einem 
Industrieroboter (2) montierten Messsensor (4, 5, 6), wobei 
ein Schutzgehäuse (3, 19) den Sensor (4, 5, 6) umgibt. Ein 
Kollisonsschutz von einfachem Aufbau und hoher Wirk-
samkeit ist dadurch erreichbar, dass das Schutzgehäuse 
(3, 19) käfigartig ausgebildet ist, den Sensor (4, 5, 6) wei-
testgehend allseitig umgibt und dass dem Sensor (4, 5, 6) 
vorgelagerte Käfigelemente (15, 17, 18, 25) in der Weise 
angeordnet sind, dass Sensorstrahlen (12, 13, 14) zwi-
schen Freiräumen der Käfigelemente (15, 16, 17, 18, 25) 
ungehindert hindurchtreten können.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Kollisi-
onsschutz für einen optischen oder opto-elektroni-
schen Sensor, insbesondere für einen auf einem In-
dustrieroboter montierten Messsensor, wobei ein 
Schutzgehäuse den Sensor umgibt.

[0002] Das Messen von beispielsweise Karosse-
rie-Blechteilen von Kraftfahrzeugen geschieht häufig 
in einer sogenannten Robotermesszelle, in der ein 
handelsüblicher Industrieroboter ein berührungslos 
arbeitendes optisches Messsystem um das Messob-
jekt herum bewegt. Von diesem werden aus verschie-
denen Positionen digitale Aufnahmen gemacht, die z. 
B. anhand auf dem Messobjekt aufgebrachter Ziel-
marken zu einer einzigen Aufnahme zusammenge-
setzt werden. Das Ergebnis aller Aufnahmen ist eine 
sogenannte Punktwolke des Messobjektes.

[0003] Aus verschiedenen Gründen kann es nun zu 
Kollisionen des Roboters bzw. des Messsensors mit 
feststehenden Objekten innerhalb des in der Regel 
zugangsgesicherten Bereichs der Robotermesszelle 
kommen.

[0004] Zum Schutz vor Kollision mit feststehenden 
Objekten könnte der Roboter mit einer Abschaltsi-
cherung ausgestattet werden, die in einen 
Not-Aus-Kreis eingebunden wird. Das Signal zum 
Auslösen des Not-Aus kommt dann z. B. aus einem 
Kraft-Momenten-Sensor, der auf eine bestimmte, auf 
das am Roboterflansch montierte Werkzeug (oder 
Messgerät) einwirkende Kraft reagiert. Weiterhin 
denkbar wäre der Einsatz einer Überlastkupplung 
zwischen Roboterflansch und Messgerät, wobei bei 
Vollauslenkung der Kupplung das Not-Aus-Signal er-
zeugt wird. Eine weitere vorstellbare Lösung könnte 
die Befestigung des Messsensors über Schrauben 
mit Sollbruchstelle sein, so dass der Messsensor bei 
Kollision vom Roboterflansch getrennt wird.

[0005] Die EP 0 763 710 B1 beschreibt einen Kolli-
sionsschutz für den Messarm eines Koordinaten-
messgerätes, wobei er ein nachgiebig gelagertes, 
den Messarm an der zu schützenden Stelle abde-
ckendes Teil umfasst, wobei das Teil mit mehreren 
elektrisch verschalteten, federnden Kontaktstiften zu-
sammenwirkt, die in den Messarm eingesetzt sind.

[0006] Auch in der DE 35 26 633 A1 ist eine Schut-
zeinrichtung einer Zustelleinheit, beispielsweise ei-
ner Pinole einer Messmaschine, beschrieben, deren 
Mantel von einem federnden Schutzschild umgeben 
ist. Das Schutzschild ist mittels mehrerer Druckfe-
dern am Mantel abgestützt und den Druckfedern sind 
darüber hinaus Schaltglieder bzw. Schaltfedern zu-
geordnet.

[0007] Auch die DE 39 27 245 A1 beschreibt eine 

Schutzeinrichtung für eine Zustelleinheit einer Ma-
schine, bestehend aus einem einstückigen Schutz-
schild, welches an vier Stabfedern nach allen Seiten 
elastisch aufgehängt ist.

[0008] In der FR 2555 734 A1 wird eine Schutzein-
richtung für eine Portal-Messeinheit beschrieben, 
wobei eine einen Sensor tragende Säule von einer 
Anzahl übereinander mit Abstand angeordneter Rah-
menelementen umgeben ist.

[0009] Ein insoweit vergleichbarer Pinolenschutz für 
eine Koordinaten-Messmaschine ist in der DE 35 14 
444 A1 beschrieben, wobei der dort gezeigte Schutz-
mantel elektronisch ausgebildet ist und aus Licht-
strahlen besteht.

[0010] Allen vorbeschriebenen (Patentliteratur) Ein-
richtungen gemeinsam ist, dass im Kollisionsfalle die 
Zustelleinheit, der Messarm, die Pinole u. s. w. ge-
schützt ist, nicht hingegen der eigentliche Sensor.

[0011] Aus der DE 37 39 607 A1 geht allerdings 
eine Anordnung zum Schutz von optischen und op-
to-elektronischen Messköpfen, insbesondere für Ko-
ordinatenmessgeräte, hervor, wobei ein ein Objektiv 
in einem Abstand konzentrisch umschließender 
Rohrstutzen vorgesehen ist, an dessen dem Mess-
objekt zugewandten Ende eine in Richtung der Achse 
des Objektivs zwischen Endlagen bewegliche und in 
jeder dieser Endlagen rastbare Hülse vorgesehen ist. 
Damit in Wirkverbindung stehende Schaltanordnun-
gen machen es möglich, dass im Kollisionsfalle Ha-
variesignale erzeugt werden. Zwar ist die gezeigte 
Anordnung konstruktiv und schaltungstechnisch rela-
tiv komplex aufgebaut, wenigstens ist es damit aber 
möglich, zumindest in einer unteren Endlage der Hül-
se das Objektiv schützend zu umgeben.

[0012] Von daher liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, einen Kollisionsschutz für einen optischen 
oder opto-elektronischen Sensor bereit zu stellen, 
der einfach aufgebaut und hochwirksam ist.

[0013] Die erfindungsgemäße Lösung ist in Paten-
tanspruch 1 zu sehen. Demnach ist das Schutzge-
häuse käfigartig ausgebildet und die dem Sensor in 
Richtung Messobjekt vorgelagerten Käfigelemente 
sind in der Weise angeordnet, dass Sensorstrahlen 
zwischen Freiräumen der Käfigelemente hindurchtre-
ten können. Damit ist der Sensor praktisch vollstän-
dig von dem Schutzgehäuse umhüllt und somit zu-
verlässig gegen Kollision geschützt.

[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen 
beansprucht.

[0015] Die Erfindung wird nachstehend anhand von 
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die zugehöri-
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ge Zeichnung zeigt dabei in

[0016] Fig. 1 ein an einen Industrieroboter zusam-
men mit einem Sensor angekoppeltes quaderförmi-
ges Schutzgehäuse,

[0017] Fig. 2 eine Anordnung bzw. Zuordnung von 
Käfigelementen für einen ungehinderten Strahlen-
durchtritt und

[0018] Fig. 3 eine alternative Ausführungsform ei-
nes Schutzgehäuses mit im wesentlichen oval ge-
formten Käfigelementen.

[0019] Wie sich aus der Zusammenschau der Fig. 1
und Fig. 2 ergibt ist ein an einer Handachse 1 eines 
Gelenkarmroboters 2 angesetztes Schutzgehäuse 3
für eine aus drei einzelnen optischen oder optoelekt-
ronischen Sensoren, z. B. Kameras 4, 5, 6, bestehen-
de Sensoreinheit 7 gleichzeitig als Träger für diese 
Sensoreinheit 7 ausgebildet. Hierzu weist das 
Schutzgehäuse 3 eine mit der Handachse 1 verbun-
dene (z. B. verschraubte) Grundplatte 8 auf, an die, 
von zwei seitlichen angeschweißten Diagonalstreben 
9, 10 gestützt, eine die Sensoreinheit 7 aufnehmende 
Halteplatte 11 angeschlossen ist.

[0020] Die Sensoreinheit 7 bzw. die drei dort ange-
ordneten Sensoren 4, 5, 6 ist nun allseitig von dem 
käfigartigen, quaderförmigen Schutzgehäuse 3 um-
geben, wobei jeweils parallel bzw. rechtwinklig zuein-
ander angeordnete und sich kreuzende Gitterstäbe 
entsprechende quadratische bzw. rechteckige Frei-
räume zwischen sich belassen. Im Austrittsbereich 
von Sensorstrahlen (Kamerablickfelder) 12, 13, 14 in 
Richtung Messobjekt sind die Gitterstäbe 15, 16, 17, 
18 in der Weise angeordnet, dass die Sensorstrahlen 
12, 13, 14 ungehindert durch die bestehenden Frei-
räume hindurchtreten können.

[0021] Eine alternative Ausführungsform eines 
Schutzgehäuses 19 ist in Fig. 3 gezeigt. Dabei ragen 
beidseitig der Halteplatte 11 im Bereich der Diagonal-
streben 9, 10 von der Halteplatte 11 z. B. ange-
schweißte Stützarme 20, 21 ab, die beidseitig die 
Sensoreinheit 7 bzw. die Sensoren 4, 5, 6 umgreifen, 
wobei Endabschnitte 22, 23 der Stützarme 20, 21 ab-
gewinkelt und aufeinander zu gerichtet sind.

[0022] Die Stützarme 20, 21 dienen der Aufnahme 
und Halterung von sie durchdringenden und in gewis-
sem Abstand zueinander angeordneten ovalen Ring-
stäben 24, 25, 26 unterschiedlichen Querschnitts, 
die, entsprechend dem Ausführungsbeispiel nach 
den Fig. 1 und Fig. 2, die Sensoreinheit 7 im We-
sentlichen allseitig einhüllen. Die „Ringweite" des 
letzten, den Sensoren 4, 5, 6 vorgelagerten Ringsta-
bes 25 ist so ausreichend dimensioniert, dass die 
Sensorstrahlen 12, 13, 14 durch den gebildeten Frei-
raum ungehindert hindurchtreten können.

[0023] Die Schutzgehäuse 3, 19 der beiden gezeig-
ten Ausführungsbeispiele dienen über die jeweilige 
Halteplatte 11 somit gleichzeitig als Träger der Sen-
soreinheit 7. Das jeweilige Schutzgehäuse 3, 19 bzw. 
die Gitterstäbe 15–18 und Ringstäbe 24–26 bestehen 
vorteilhafter Weise aus flexiblem Material und kön-
nen ggf. selbst als „Sensor" für die Kollisionserken-
nung fungieren. Die Abmaße des Schutzgehäuses 3, 
19 sind so zu wählen, dass unter Berücksichtigung 
einer maximal möglichen Bewegungsgeschwindig-
keit der Roboter-Handachse 1 und der Zeitspanne 
bis zum möglichen völligen Stillstand des Gelen-
karmroboters 2 durch Not-Aus keine Berührung der 
Sensoreinheit 7 bzw. der Sensoren 4, 5, 6 mit einem 
die Bewegungsbahn der Sensoreinheit 7 kreuzenden 
Objekt eintreten kann.

[0024] Je nach Materialauswahl (z. B. Kunststoff 
oder gummiartiges Material) des Schutzgehäuses 3, 
19 kann bei einer eventuellen Kollision eine elasti-
sche oder plastische Deformation des Schutzgehäu-
ses 3, 19 hervorgerufen werden. Kann aufgrund die-
ser Deformation bereits ein elektrisches Signal er-
zeugt werden, so kann auf ein zusätzliches Einbrin-
gen von Kollisionssensoren im Bereich des Schutz-
gehäuses 3, 19 verzichtet werden. Dieses ist dann 
selbst der Kollisionssensor. Denkbar wäre natürlich 
auch, zusätzliche Kollisionssensoren in Gestalt von 
Dehnmessstreifen oder Piezosensoren im Bereich 
der Schutzgehäuse 3, 19 anzuordnen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Kollisionsschutz für einen optischen oder op-
to-elektronischen Sensor, insbesondere für einen auf 
einem Industrieroboter montierten Messsensor, wo-
bei ein Schutzgehäuse den Sensor umgibt, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schutzgehäuse (3, 19) 
käfigartig ausgebildet ist, den Sensor (4, 5, 6) weitge-
hend allseitig umgibt und dass dem Sensor (4, 5, 6) 
in Richtung auf ein Messobjekt vorgelagerte Käfige-
lemente (15, 16, 17, 18, 25) in der Weise angeordnet 
sind, dass Sensorstrahlen (12, 13, 14) zwischen Frei-
räumen der Käfigelemente (15, 16, 17, 18, 25) unge-
hindert hindurchtreten können.

2.  Kollisionsschutz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schutzgehäuse (3, 19) der 
Aufnahme und Halterung für eine aus mindestens ei-
nem Sensor (4, 5, 6) bestehende Sensoreinheit (7) 
dient.

3.  Kollisionsschutz nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schutzgehäuse (3, 19) eine 
mit einer Handachse (1) eines Gelenkarmroboters 
(2) verbundene Grundplatte (8) aufweist, an die, von 
zwei seitlich angeschweißten Diagonalstreben (9, 
10) gestützt, eine die Sensoreinheit (7) aufnehmende 
Halteplatte (11) angeschlossen ist.

4.  Kollisionsschutz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schutzgehäuse (3) quader-
förmig ausgebildet ist, wobei jeweils parallel und 
rechtwinklig zueinander angeordnete und sich kreu-
zende Gitterstäbe (15, 16, 17, 18) entsprechende 
quadratische bzw. rechteckige Freiräume zwischen 
sich belassen.

5.  Kollisionsschutz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schutzgehäuse (19) von 
zwei diametral gegenüberliegend angeordneten 
Stützarmen (20, 21) gebildet wird, wobei En-
dabschnitte (22, 23) der Stützarme (20, 21) abgewin-
kelt und aufeinander zu gerichtet sind und wobei die 
Stützarme (20, 21) der Aufnahme und Halterung von 
sie durchdringenden und in gewissem Abstand zu-
einander angeordneten ovalen Ringstäben (24, 25, 
26) unterschiedlichen Querschnitts dienen.

6.  Kollisionsschutz nach einem oder mehreren 
der Ansprüche 1–5, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Schutzgehäuse (3, 19) aus einem flexiblen, elas-
tisch, und/oder plastisch deformierbaren Material be-
stehen.

7.  Kollisionsschutz nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elastische und/oder plasti-
sche Deformation des Schutzgehäuses (3, 19) als 
Kollisions-Sensorsignal dient.

8.  Kollisionsschutz nach einem oder mehreren 

der Ansprüche 1–7, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Schutzgehäuse (3, 19) mit Kollisionssensoren 
versehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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